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Erster Abschnitt: 
Allgemeines 

§ 1 
Geltungsbereich 2 

Die vorliegende Wahlordnung gilt für die Wahlen des Stu-
Pas, eines FSR, der Autonomen Referate und die Wahl der 
Beauftragten für die Belange studentischer Hilfskräfte an 
der Universität Duisburg-Essen. 

Zweiter Abschnitt: 
Wahlen zum Studierendenparlament (StuPa) 

§ 2 3 
Wahlgrundsätze  

(1) Das StuPa wird von den Mitgliedern der Studierenden-
schaft in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und ge-
heimer Wahl gewählt. Die Zahl der zu wählenden Mitglie-
der des StuPas beträgt in der Regel 29. 

(2) Wahllisten werden aufgrund von gültigen Wahlvorschlä-
gen aufgestellt. Die Wahllisten enthalten die Namen der 
Wahlbewerberinnen bzw. Wahlbewerber (Kandidatinnen 
bzw. Kandidaten). 

(3) Die Wahl erfolgt unter Verwendung von Wahlkabinen 
und Wahlurnen; eine Briefwahl ist zulässig. Gewählt wird 
an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen. Die Wahl findet 
von Montag bis Freitag, jeweils mindestens von 10:00 bis 
16:00 Uhr statt. Zusätzliche Öffnungszeiten der Urnen sind 
während der regulären Öffnungszeiten der UDE möglich. 
Am Freitag der Wahlwoche endet die Wahl um 16 Uhr. 

(4) Gewählt wird jeweils für die Dauer von einem Jahr. Das 
StuPa legt mit einfacher Mehrheit in Abstimmung mit der 
Hochschule den Wahltermin fest; dabei ist zu beachten, 
dass der Wahltermin des ersten Wahltages erst auf den 32. 
Tag nach Vorlesungsbeginn fallen darf.4 
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§ 3 5 
Wahlsystem/Wahlzulassung 

(1) Jede Wählerin bzw. jeder Wähler hat zwei Stimmen. Mit 
der ersten Stimme (Erststimme) wird eine der kandidieren-
den Listen gewählt oder die Möglichkeit zur Enthaltung ge-
geben. Allein aus dem Verhältnis dieser Stimmen ergibt 
sich das Stärkeverhältnis der Listen im StuPa der Universi-
tät Duisburg-Essen. Die Sitzverteilung erfolgt durch Quoten 
nach Hare-Niemeyer. Es werden in der Regel 29 Mandate 
vergeben. 

(2) Ist die Stimmenanzahl mehrerer Listen gleich, so ent-
scheidet das Los über die Reihenfolge des Zugriffs. Ent-
scheidet diese Rangmaßzahl über das letzte zu verge-
bende Mandat, so erhält jede Liste mit dieser Rangmaß-
zahl ein Mandat. 

(3) Mit der zweiten Stimme (Zweitstimme) kann jede Wäh-
lerin und jeder Wähler eine beliebige Kandidatin oder einen 
beliebigen Kandidaten wählen. Nach den Zweitstimmen 
wird die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten ei-
ner Liste bestimmt. Bei Stimmengleichheit auf einer Liste 
entscheidet die Reihung im Wahlvorschlag über die Rei-
henfolge. 

(4) Zur Wahlzulassung einer Liste, welche neben dem Lis-
tennamen, die Namen, die Fakultäten, die Matrikelnum-
mern, die studentischen Mailadressen, die Geburtsdaten 
und die aktuelle Anschrift der Kandidierenden enthalten 
muss, sind ebenso 29 Unterstützungsunterschriften not-
wendig. Die Unterstützung oder die Angehörigkeit für meh-
rere Listen ist nicht möglich, diese werden vom Wahlaus-
schuss gestrichen. 

(5) Von der Pflicht der Beibringung von Unterstützungsun-
terschriften sind die Listen ausgenommen, die bei der vor-
hergehenden Wahl zumindest ein Mandat erreicht haben. 
Die Rechtmäßigkeit dieses Wahlvorschlags wird durch die 
Unterschrift von mehr als der Hälfte der zum Zeitpunkt der 
Einreichung des Vorschlags, amtierenden Vertreterinnen 
und Vertreter im Studierendenparlament dieser Liste doku-
mentiert. 

(6) Es besteht die Möglichkeit der Wahlkampfkostenerstat-
tung. Diese beträgt 600€, welche zu gleichen Anteilen auf 
alle kandidierenden Listen aufgeteilt werden. Nach Abspra-
che mit der Kassenverwaltung des Allgemeinen Studieren-
denausschusses können die Listen ihren Anteil für Flyer, 
Plakate oder Online-Werbung nutzen, welche im Bezug zur 
Wahl des Studierendenparlaments stehen. Der Wahlaus-
schuss hat alle Listen über diese Möglichkeit schriftlich zu 
informieren. 

(7) Entfallen mehr Sitze auf eine Liste als diese Kandida-
tinnen und Kandidaten enthält, so bleiben diese Sitze un-
besetzt; die Zahl der Sitze im StuPa vermindert sich ent-
sprechend. 

(8) Scheidet ein gewähltes Mitglied aus, so rückt die oder 
der erste, bisher nicht berücksichtigte Kandidatin oder Kan-
didat, derselben Liste nach. Ist die Liste erschöpft, so bleibt 
der Sitz unbesetzt, die Zahl der Sitze im StuPa vermindert 
sich entsprechend. 

(9) Mitglieder des StuPas können sich in einer oder mehre-
ren Sitzungen des StuPas von jeder Kandidatin oder jedem 
Kandidaten derselben Liste vertreten lassen, welche oder 
welcher zumindest eine Zweitstimme erhalten hat. Dieser 

Vertretungsanspruch gilt bis zum schriftlichen Widerspruch 
des StuPa-Mitglieds. 

§ 4 
Wahlrecht und Wählbarkeit 

Wahlberechtigt und wählbar sind die Mitglieder der Studie-
rendenschaft, die 31 Kalendertage vor dem ersten Wahltag 
an der Hochschule eingeschrieben sind. Zweithörerinnen 
und Zweithörer sowie Gasthörerinnen und Gasthörer sind 
weder wahlberechtigt noch wählbar. 

§ 5 6 
Wahlorgane 

(1) Wahlorgane sind der Wahlausschuss und die oder der 
Vorsitzende des Wahlausschusses. 

(2) Spätestens 31 Tage vor der Wahl muss der Wahlaus-
schuss gebildet sein. Die Zusammensetzung des Wahlaus-
schusses wird durch das Höchstzahlverfahren nach Hare-
Niemeyer ermittelt. Wahlausschussmitglieder müssen im-
matrikulierte Studenten der Universität Duisburg-Essen 
sein. 

(3) Der Wahlausschuss besteht aus neun Mitgliedern. Mit-
glieder des durch das Stuudierendenparlament gewählten 
Allgemeinen Studierendenausschusses, sowie dessen An-
gestellte und ebenso Kandidierende, der vom Wahlaus-
schuss zu organisierenden Wahl können nicht dem Wahl-
ausschuss angehören. Der Wahlausschuss ist beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend 
sind. Er tagt hochschulöffentlich. Der Wahlausschuss fer-
tigt über seine Sitzungen Protokolle an, welche von der 
protokollierenden Person zu unterzeichnen sind. Auf der 
nächsten Sitzung des Wahlausschuss ist über die Richtig-
keit dieser Protokolle abzustimmen. 

(4) Der Wahlausschuss kann sich für die Durchführung der 
Wahlen Wahlhelfenden bedienen. Bei der Berufung der 
Wahlhelfenden sollen nach Möglichkeit, die im Studieren-
denparlament vertretenen Listen angemessen berücksich-
tigt werden. Die Listen haben bis 26 Tage vor der Wahl die 
Möglichkeit, eigene Wahlhelfende zu benennen. Die maxi-
male Anzahl, der von den Listen gemeldeten Wahlhelfen-
den, ergibt sich aus der Größe des Studierendenparla-
ments nach seiner letzten Wahl. Nach Verstreichen der 
Meldefrist schreibt der Wahlausschuss die weiteren benö-
tigten Wahlhelfenden hochschulöffentlich aus. Kandidie-
rende können nicht Wahlhelfende sein. Wahlhelfende müs-
sen an der Universität Duisburg-Essen eingeschriebene 
Ersthörende sein. 

(5) Der Wahlausschuss wählt in seiner konstituierenden 
Sitzung, spätestens bis zum 28. Kalendertag vor dem ers-
ten Wahltag aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden des Wahlausschusses und deren bzw. dessen 
Stellvertreterin bzw. Stellvertreter. Sie führen die Be-
schlüsse des Wahlausschusses aus. Der Wahlausschuss 
sichert in Abstimmung mit der Hochschule die technische 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl. Der Wahlaus-
schuss informiert die Hochschulöffentlichkeit über den Ab-
lauf der Wahl und über das Wahlergebnis. 

(6) Der Wahlausschuss entscheidet bei Streitfragen in ein-
facher Mehrheit. 
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§ 6 
Wählerverzeichnis 

(1) Der Wahlausschuss stellt spätestens bis zum 24.Kalen-
dertag vor dem ersten Wahltag ein Verzeichnis auf, das Fa-
milienname, Vorname und Matrikelnummer der Wahlbe-
rechtigten enthält. Auf Antrag des Wahlausschusses er-
stellt die Hochschulverwaltung dieses Wählerverzeichnis. 
Der Antrag muss spätestens bis zum 27. Kalendertag vor 
dem ersten Wahltag bei der Hochschulverwaltung gestellt 
werden. 

(2) Bei der Aufstellung des Wählerverzeichnisses ist den 
Erfordernissen des Datenschutzes Rechnung zu tragen. 

(3) Das Wählerverzeichnis wird vom 21. bis zum 17. Tag 
vor dem ersten Wahltag den Studierenden öffentlich ge-
macht. 

(4) Einsprüche gegen die Richtigkeit des Wählerverzeich-
nisses können beim Wahlausschuss innerhalb der Ausle-
gungsfrist schriftlich erklärt werden. 

§ 7 7 
Wahlbekanntmachung 

(1) Der Wahlausschuss macht die Wahl spätestens bis 
zum 26. Tag vor dem ersten Wahltag innerhalb der Studie-
rendenschaft bekannt. Die Wahlbekanntmachung muss 
auf den Webseiten des StuPa und des AStA veröffentlicht 
werden. Der FSK und somit den Fachschaften muss eine 
digitale Wahlbekanntmachung zur Verbreitung zugesandt 
werden.8 Nach Möglichkeit soll ebendiese digitale Wahlbe-
kanntmachung auch über den Gesamtverteiler der Studie-
rendenschaft versendet werden (2) Die Bekanntmachung 
muss mindestens enthalten: 

 Ort und Datum ihrer Veröffentlichung, 

 die Wahltage, 

 Ort und Zeit der Stimmabgabe, 

 einen Hinweis auf die Einspruchsmöglichkeiten nach § 
6 (4), 

 einen Hinweis auf die bei der Briefwahl zu beachten-
den Fristen und Verfahren. 

 die Bezeichnung des zu wählenden Organs, 

 die Frist, innerhalb der Wahlvorschläge eingereicht 
werden können, 

 die Zahl der zu wählenden Mitglieder, 

 das für die Entgegennahme der Wahlvorschläge zu-
ständige Organ, 

 einen Hinweis auf Ort und Zeit der Auslegung des 
Wählerverzeichnisses, 

 eine Darstellung des Wahlsystems nach § 3, 

 einen Hinweis darauf, dass nur diejenige oder derje-
nige wählen kann, die oder der in dem Wählerver-
zeichnis eingetragen ist. 

 

§ 8 
Wahlvorschläge 9 

(1) Die Wahlvorschläge sind bis zum 17. Tag um 20:00 Uhr 
vor dem ersten Wahltag dem Wahlausschuss einzu-
reichen. Zumindest am letzten Tag muss der Wahlaus-
schuss von 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr erreichbar sein. 
 
(2) Jede und jeder Wahlberechtigte kann sich selbst oder 
andere Wahlberechtigte zur Wahl vorschlagen. Der Wahl-
vorschlag muss von einem Tausend der Wahlberechtigten, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Mit dem 
Wahlvorschlag ist eine unwiderrufliche unterschriebene Er-
klärung jeder Kandidatin und jedes Kandidaten einzu-
reichen, dass sie bzw. er der Aufnahme in den Wahlvor-
schlag zugestimmt hat. 

(3) Eine Kandidatin oder ein Kandidat darf nicht in mehrere 
Wahlvorschläge aufgenommen werden. Liegen mehrere 
Erklärungen für verschiedene Listen vor, so ist der Kandi-
dat von allen Listen zu streichen. Eine Wahlberechtigte 
oder ein Wahlberechtigter darf nicht mehrere Wahlvor-
schläge unterzeichnen. Liegen mehrere Unterschriften für 
verschiedene Listen vor, so sind diese von allen Listen zu 
streichen. 

(4) Der Wahlvorschlag muss mindestens den Familienna-
men, Vornamen, Stud-E-Mail-Adresse und Matrikelnum-
mer der Kandidat*innen enthalten, sowie die Wahl bezeich-
nen, für die er gelten soll. Als Vornamen können der amtli-
che Vorname sowie selbstgewählte Vornamen angegeben 
werden. Dabei kann angegeben werden, dass nur der 
selbstgewählte Vorname zu nutzen ist. Jeder Wahlvor-
schlag muss zudem Kontaktdaten (unieigene E-Mail und 
Telefonnummer) eine*r Listensprecher*in enthalten, die 
den Wahlausschuss in die Lage versetzt, jederzeit mit der 
Liste in Kontakt treten zu können. Der Wahlausschuss fer-
tigt hierzu ein Formblatt an, das von allen Listen zu verwen-
den ist.10 

(5) Wahlvorschläge, die innerhalb der Frist des Abs. 1 ein-
gereicht worden sind, sind vom Wahlausschuss sofort zu 
prüfen. Entsprechen sie den Anforderungen nicht, so sind 
sie von ihm unter Angabe der Gründe unverzüglich zurück-
zuweisen. Damit ist die Aufforderung zu verbinden, die 
Mängel innerhalb von einem Tag zu beseitigen. Zusätzli-
che Wahlvorschläge die innerhalb dieser Nachfrist einge-
reicht werden, sind unter keinen Umständen zu berücksich-
tigen. Ebenso bleiben Wahlvorschläge unberücksichtigt, 
die nur zum Zwecke der Nachfrist eingereicht wurden. Wer-
den die Mängel nicht innerhalb dieser Frist beseitigt, so ist 
der Wahlvorschlag ungültig. 

(6) Die Entscheidung über die Gültigkeit der Wahlvor-
schläge gem. Abs. 5 trifft der Wahlausschuss mit einfacher 
Mehrheit. Gegen die Zurückweisung eines Wahlvorschla-
ges kann spätestens bis zum 12. Tag vor dem ersten Wahl-
tag schriftlich Beschwerde beim Wahlausschuss eingelegt 
werden. Über form- und fristgerecht eingelegte Beschwer-
den entscheidet der Wahlausschuss, spätestens bis zum 
12. Tag vor dem ersten Wahltag. Die Beschwerdeentschei-
dung ist endgültig; sie schließt die Erhebung eines Ein-
spruchs im Wahlprüfungsverfahren nicht aus. 

(7) Der Wahlausschuss gibt, spätestens am 10. Tag vor 
dem ersten Wahltag, die als gültig zugelassenen Wahlvor-
schläge öffentlich der Studierendenschaft bekannt. 
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§ 9 11 
Wahlbenachrichtigung 

(1) Der Wahlausschuss stellt 7 Tage vor der Wahl sicher, 
dass Informationen über die bevorstehende Wahl den Stu-
dierenden zur Verfügung stehen. Nach Möglichkeit nutzt 
der Wahlausschuss hier Mittel wie Banner, Plakate, Bild-
schirmflächen, Rund-Mail, Social-Media Auftritte, Wahlzei-
tung oder Wahl-O-Mat. 

(2) Für die Bekanntmachung stellt der AStA personelle und 
materielle Ressourcen zur Verfügung. 

§ 10 
Wahlverfahren in Sonderfällen 

(1) Wird nur ein gültiger oder kein Wahlvorschlag einge-
reicht oder ist die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten 
aller Wahlvorschläge kleiner als die Zahl der zu besetzen-
den Sitze, so findet Mehrheitswahl ohne Bindung an die 
vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten statt. Das 
Nähere über das bei der Mehrheitswahl anzuwendende 
Verfahren bestimmt der Wahlausschuss spätestens bis 
zum 10. Tag vor dem ersten Wahltag. Werden bei der 
Mehrheitswahl weniger Mitglieder gewählt als Sitze zu be-
setzen sind, bleiben die restlichen Sitze unbesetzt. 

(2) Wird kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so wird 
unverzüglich das Wahlverfahren von den bestehenden 
Wahlorganen auf der Grundlage des bereits aufgestellten 
Wählerverzeichnisses nach Maßgabe dieser Wahlordnung 
wiederholt (Wiederholungswahl). Insbesondere bestimmt 
der Wahlausschuss unverzüglich den Termin für die Wie-
derholungswahl. 

§ 11 12 
Stimmzettel 

(1) Bei der Wahl sind amtliche Wahlunterlagen, also 
Stimmzettel und Wahlbriefumschläge zu verwenden. Die 
Stimmzettel bestehen in der Regel aus einer Seite. Sie er-
halten eine kurze Erklärung des Wahlprozesses auf 
Deutsch und Englisch. Die Felder zur Stimmabgabe sind 
einheitlich formatiert. 

(2) Für die Herstellung der amtlichen Wahlunterlagen ist 
der Wahlausschuss zuständig. 

(3) Die Stimmzettel enthalten die Bezeichnung der Wahllis-
ten für die Erststimme und die Namen der Kandidierenden 
bzw. selbst gewählten Namen nach §8 Absatz 4, geordnet 
nach Listenzugehörigkeit in der von den Listen eingereich-
ten Reihenfolge. Hinter dem Namen der Kandidierenden ist 
die Fakultät anzugeben. Für die Erst- sowie Zweitstimme 
muss es ein Feld zur Enthaltung geben, dieses befindet 
sich an oberster Stelle.13 

(4) Die Reihenfolge der Listen auf dem Stimmzettel ergibt 
sich wie folgt: 

 Listen in Reihung der Stimmenanzahl bei der letzten 
Wahl 

 Eingang des Wahlvorschlages von neuen Listen. 

Listen der vergangenen Wahl, werden bei einer Namens-
änderung, bzw. Ergänzung wie eine alte Liste behandelt.14 

§ 12 
Stimmabgabe 

(1) Die Wählerin bzw. der Wähler gibt ihre bzw. seine 
Stimme in der Weise ab, dass sie bzw. er ihre bzw. seine 
Entscheidung durch ein auf den Stimmzettel gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise auf dem Stimmzettel eindeu-
tig kenntlich macht. 

(2) Daraufhin wirft die Wählerin bzw. der Wähler den 
Stimmzettel in die Wahlurne. Die Verwendung von 
Wahlumschlägen, außer bei der Briefwahl, ist untersagt. 
 
(3) Bei der Stimmabgabe hat die Wählerin bzw. der Wähler 
ihre bzw. seine Wahlberechtigung nachzuweisen. Bei der 
Stimmabgabe wird die Wahlberechtigung geprüft und die 
Teilnahme an der Wahl in der Weise vermerkt, dass eine 
mehrmalige Stimmabgabe ausgeschlossen ist. Die Form 
des Nachweises der Wahlberechtigung, der Prüfung der 
Wahlberechtigung und des Vermerks über die Teilnahme 
an der Wahl bestimmt der Wahlausschuss. 

(4) Die Wahlhandlung ist öffentlich. 

(5) Die Orte der Stimmabgabe werden vom Wahlaus-
schuss festgelegt. Insbesondere dürfen die Wahlkabinen 
nicht von außen einsehbar sein. Wanderurnen sind nicht 
zulässig. Die Orte müssen in ausreichender Art und Weise 
kenntlich gemacht werden.15 

(6) Bei Wahlberechtigten mit körperlichen Gebrechen ist 
die Hilfestellung bei der Stimmabgabe durch eine Vertrau-
ensperson der Wahlberechtigten zulässig. 

(7) Der Wahlausschuss hat sicherzustellen, dass keine 
Person bei der Wahlhandlung Einfluss auf den Wählenden 
nimmt. Dazu ist sicher zu stellen, dass die bzw. der Wäh-
lende alleine in der Wahlkabine ist. Ausnahmen regelt § 12 
Abs. 6. Sollte die Wahlhandlung gestört werden, so ist der 
Wahlausschuss berechtigt, die Wahlurne vorübergehend 
zu schließen. Über diesen Vorgang sind die Listen unver-
züglich zu informieren. 

§ 13 16, 17 
Briefwahl 

(1) Wahlberechtigte können ihr Wahlrecht auch durch 
Briefwahl ausüben. Der Antrag auf Briefwahl kann auch 
formlos gestellt werden. Anträgen auf Briefwahl ist nur 
dann stattzugeben, wenn sie spätestens bis zum sechsten 
Tag vor dem ersten Wahltag beim Wahlausschuss einge-
gangen sind. 

(2) Die Briefwählenden erhalten als Briefwahlunter-lage 
den Stimmzettel, den Wahlumschlag, den Wahlschein und 
den Briefwahlumschlag. Das Porto für die Rücksendung ei-
nes Standardbriefes innerhalb Deutschlands wird von der 
Studierendenschaft übernommen. Außerhalb Deutsch-
lands müssen die Portokosten von den Wählen-den selbst 
übernommen werden. Die Zusendung der Briefwahlunter-
lagen wird im Wahlberechtigtenverzeichnis vermerkt. 

(3) Ein Rücktritt von der Briefwahl ist jederzeit möglich; 
dazu müssen die zugesendeten Briefwahlunterlagen per-
sönlich gegenüber einem Mitglied des Wahlausschusses 
für ungültig erklärt werden. Die wählende Person nimmt die 
vernichteten Unterlagen anschließend wieder mit und ent-
sorgt die selbstständig. Der Rücktritt wird anschließend im 
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Wählendenverzeichnis vermerkt. Nun kann der Wahlbe-
rechtigte regulär an der Urne wählen. 

(4) Bei der Briefwahl hat die Briefwählerin oder der Brief-
wähler dem Wahlausschuss im verschlossenen Brief-
wahlumschlag 1. ihren Wahlschein 2. in einem besonderen 
Wahlumschlag ihren/seinen Stimmzettel so rechtzeitig zu-
zuleiten, dass der Briefwahlumschlag spätestens am letz-
ten Wahltag innerhalb der festgelegten Dauer der Wahlzeit 
eingeht. 

(5) Der Wahlausschuss sammelt die bei ihm eingegange-
nen Briefwahlumschläge in einer dafür vorgesehenen, ge-
sonderten Urne. Bis zur Aus-zählung bleibt diese Urne ver-
schlossen. 

(6) Unmittelbar nach Ablauf der Abstimmungszeit überprüft 
der Wahlausschuss die eingegangenen Briefwahlum-
schläge. Hierzu werden die Wahlumschläge nach Prüfung 
geöffnet und der Wahlzettel unmittelbar, ohne ihn zu ent-
falten, in eine Wahlurne geworfen. Dieser Vorgang ist von 
mindestens drei Wahlausschussmitgliedern durchzufüh-
ren, die von verschiedenen Listen benannt sein müssen. § 
14 Abs. 4 bis 7 findet Anwendung. 

§ 14 
Wahlsicherung, Auszählung der Stimmen 

(1) Der Wahlausschuss hat spätestens bis zum dritten Tag 
vor dem ersten Wahltag Vorkehrungen dafür zu treffen, 
dass die Wählerin bzw. der Wähler bei der Wahl den 
Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen kann, eine erfor-
derliche Zahl von Wahlurnen muss zur Verfügung gestellt 
und in den Wahlräumen Stimmzettel in ausreichender Zahl 
bereitgehalten werden. 

(2) Für die Aufnahme der Stimmzettel sind verschließbare 
Wahlurnen zu verwenden, die so eingerichtet sein müssen, 
dass die eingeworfenen Stimmzettel nicht vor dem Öffnen 
entnommen werden können. Vor Beginn der Stimmabgabe 
muss sich der Wahlausschuss davon überzeugen, dass die 
Wahlurnen leer sind. Der Wahlausschuss hat die Wahlur-
nen so zu verschließen und zu versiegeln, dass zwischen 
den Wahlzeiten der einzelnen Wahltage weder Stimmzettel 
eingeworfen noch entnommen werden können. Er hat die 
Wahlurnen sorgfältig zu verwahren. Während der Dauer 
der Wahlzeiten müssen je Wahlraum mindestens zwei vom 
Wahlausschuss bestimmte Wahlhelferinnen oder Wahlhel-
fer ständig anwesend sein. Der Wahlausschuss bestimmt 
die betreffenden Personen spätestens bis zum dritten Tag 
vor dem jeweiligen Wahltag. 

(3) Unmittelbar im Anschluss an die Wahl erfolgt die Aus-
zählung durch den Wahlausschuss, Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer. Der Wahlausschuss kontrolliert die Wahlhelfe-
rinnen und Wahlhelfer. Die Auszählung ist öffentlich. 

(4) Bei der Auszählung der Stimmen sind folgende Zahlen 
zu ermitteln und in eine Niederschrift aufzunehmen, die von 
den an der Auszählung beteiligten Personen zu unter-
schreiben ist: 

1. insgesamt abgegebene gültige und ungültige Stimm-
zettel; 

2. die auf alle Kandidatinnen und Kandidaten eines jeden 
Wahlvorschlages entfallenden gültigen Stimmen; 

3. für jeden Wahlvorschlag getrennt die auf die Kandida-
tinnen und Kandidaten entfallenden gültigen Stimmen; 

4. die insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
der Mehrheitswahl wird die Zahl der insgesamt abge-
gebenen gültigen und ungültigen Stimmzettel und die 
für jede Kandidatin und jeden Kandidaten sowie die 
insgesamt abgegebene Zahl der gültigen Stimmen er-
mittelt. 

(5) Die Niederschriften, die Vermerke über die Stimmab-
gabe, die Stimmzettel und die Wahlumschläge, das Wäh-
lerverzeichnis sowie alle entstandenen Urkunden und 
Schriftstücke, sind unmittelbar nach Fertigstellung der Nie-
derschriften dem Wahlausschuss zu übergeben. 
 
(6) Ungültig sind Stimmzettel, die 

1. nicht in der vorgeschriebenen Form und Weise abge-
geben worden sind; 

2. als nicht für die Wahl hergestellt erkennbar sind; 

3. den Willen der Wahlberechtigten nicht zweifelsfrei er-
kennen lassen, 

4. einen Zusatz oder Vorbehalt erkennen lassen. 

(7) Über den gesamten Zeitraum der Stimmabgabe hat der 
Wahlausschuss eine Niederschrift anzufertigen, aus der 
alle für die Abstimmung und für die Ermittlung des Abstim-
mungsergebnisses wesentlichen Umstände hervorgehen 
müssen. Die Niederschrift enthält mindestens: 

1. die Namen der Mitglieder des Wahlausschusses, den 
Namen der Schriftführerinnen und Schriftführer und 
der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, 

2. die Zahl der in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten, 

3. den jeweiligen Zeitpunkt, Beginn und Ende der Ab-
stimmung, 

4. die Gesamtzahl der Abstimmenden, 

5. die Gesamtzahl der gültigen und ungültigen Stimmzet-
tel, 

6. die Gesamtzahl der gültigen Stimmen für jeden Wahl-
vorschlag, 

7. die Gesamtzahl der gültigen Stimmen für jede Kandi-
datin und jeden Kandidaten, 

8. die Unterschriften der Mitglieder des Wahlausschus-
ses und der Schriftführerinnen und Schriftführer. 

§ 15 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

(1) Das Wahlergebnis ist vom Wahlausschuss innerhalb 
von 24 Stunden nach Ende der Auszählung hochschulöf-
fentlich bekannt zu machen. Die entsprechenden Stellen 
sind nach § 7 Absatz 1 anzuwenden. Gleichzeitig mit der 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses hat der Wahlaus-
schuss die Aufgabe, die Gewählten von ihrer Wahl schrift-
lich zu benachrichtigen und sie aufzufordern, innerhalb von 
3 Kalendertagen eine Erklärung darüber abzugeben, ob sie 
die Wahl annehmen. Gibt die oder der Gewählte bis zum 
Ablauf der gesetzten Frist keine Erklärung ab, so gilt die 
Wahl zu diesem Zeitpunkt als angenommen. 18 
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(2) Die Bekanntmachung muss enthalten: 

1. die in § 14 Abs. 7 aufgeführten Punkte 4 bis 7 

2. die Sitzverteilung im StuPa unter Angabe der Person 
und ihrer Listenzugehörigkeit 

§ 16 
Wahlprüfung 

(1) Die Wahl ist mit der Bekanntmachung des Wahlergeb-
nisses unbeschadet eines Wahlprüfungsverfahrens gültig. 

(2) Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder und jede 
Wahlberechtigte binnen 14 Kalendertagen nach Bekannt-
machung des Wahlergebnisses Einspruch erheben. Der 
Einspruch ist unter Angabe der Gründe dem Wahlaus-
schuss schriftlich einzureichen. 

(3) Über Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl ent-
scheidet das neu gewählte StuPa 

(4) Wird die Feststellung des Wahlergebnisses für ungültig 
erachtet, so ist diese aufzuheben und eine Neufeststellung 
anzuordnen. 

(5) Die Wahl ist ganz oder teilweise für ungültig zu erklären, 
wenn wesentliche Bestimmungen über die Wahlvorberei-
tung, die Sitzverteilung, das Wahlrecht, die Wählbarkeit 
oder das Wahlverfahren verletzt worden sind, es sei denn, 
dass dies nicht auf die Sitzverteilung Auswirkungen hatte. 

(6) Wird das Ausscheiden eines Mitglieds angeordnet, 
scheidet das Mitglied aus, sobald der Beschluss des Stu-
Pas unanfechtbar geworden oder im verwaltungsgerichtli-
chen Verfahren rechtskräftig bestätigt worden ist. Die 
Rechtswirksamkeit der bisherigen Tätigkeit wird durch das 
Ausscheiden nicht berührt. 

(7) Wird im Wahlprüfungsverfahren die Wahl ganz oder teil-
weise für ungültig erklärt, so ist sie unverzüglich in dem in 
der Entscheidung bestimmten Umfang zu wiederholen. 

§ 17 
Zusammentritt des StuPas 19 

Der Wahlausschuss hat das gewählte StuPa unverzüglich 
zur konstituierenden Sitzung des StuPas einzuberufen. Die 
Sitzung findet spätestens am 21. Tag nach Be-kanntgabe 
des Wahlergebnisses statt. Der Wahlausschuss leitet und 
protokolliert diese Sitzung bis zur Wahl der/des Vorsitzen-
den des StuPas. 

Dritter Abschnitt: 
Wahlen zu Fachschaftsräten 

§ 18 20, 21, 22 
Wahlen zu Fachschaftsräten 

(1) Spätestens bis zum 38. Tag vor dem ersten Wahltag 
benennt der amtierende Fachschaftsrat die Mitglieder des 
Wahlausschusses. Der Wahlausschuss besteht aus 3 Mit-
gliedern der eigenen Fachschaft. Finden sich nicht drei Mit-
glieder der eigenen Fachschaft für den Wahlausschuss, so 
können folgende Personengruppen Mitglied im Wahlaus-
schuss werden: 

1. Gewählte Mitglieder anderer Fachschaftsräte. 

2. Die Referent*innen des autonomen Fach-
schaftenreferates. 

3. Der ständige Wahlausschuss des Studieren-
denparlaments. 

Wenn kein amtierender Fachschaftsrat vorhanden ist, be-
nennt die Fachschaftenkonferenz die Mitglieder des Wahl-
ausschusses. 

(2) Für die Wahlen der Fachschaften sind die Anweisungen 
aus §7 Absatz 2 sofern möglich anzuwenden. 

(3) Die Abgabe der Kandidaturerklärung ist bis zum 11. Tag 
vor dem ersten Wahltag möglich. Diese umfasst: 

 Name 

 Stud-Email-Adresse 

 Telefonnummer 

 Studiengang 

 Matrikelnummer 

 Unterstützendenunterschriften (min. zwei mit Na-
men, Matrikelnummer). 

(4) Jedes Mitglied der zu wählenden Fachschaft darf nur 
eine Kandidatur unterstützen. Auch Personen, die im Wahl-
ausschuss sind, dürfen als Unterstützende auftreten, so-
fern sie Mitglied der Fachschaft sind. Kandidierende dürfen 
ihre eigene Kandidatur nicht unterstützen. 

(5) Für das Wählerverzeichnis gelten die Regelungen nach 
§ 6. 

(6) Sieben Tage vor dem ersten Wahltag müssen die Kan-
didierenden öffentlich in gleicher Weise wie die Wahlbe-
kanntmachung in §18 Abs. 2 bekannt gemacht werden. 
Spätestens sieben Tage vor dem ersten Wahltag muss die 
Einladung zur Fachschaftenvollversammlung gemäß Abs. 
7 erfolgen. 

(7) Die FSVV muss vor der Wahl folgende Modalitäten er-
füllen: 

 Die FSVV muss am ersten Wahltag vor Urnenöffnung 
durchgeführt werden. 

 Es muss festgestellt werden, ob die FSVV beschluss-
fähig ist. Sie ist beschlussfähig ab der Anwesenheit 
von 4% der Wahlberechtigten. Sollte diese nicht be-
schlussfähig sein, so ist die zweite in jedem Fall be-
schlussfähig. Diese muss innerhalb von sieben Ka-
lendertagen mit einer Einladungsfrist von zwei Kalen-
dertagen stattfinden. Sie muss als fortgeführte Sit-
zung eingeladen werden. 

 Feste Tagesordnungspunkte sind der Rechen-
schaftsbericht mit Finanzbericht des Fachschaftsra-
tes und Entlastung des aktuellen FSRs. 

 Vorstellung und Befragung der anwesenden Kandi-
dierenden sowie die Wahlmodalitäten sind auf der 
ersten Vollversammlung unabhängig von der Be-
schlussfähigkeit durchzuführen. 

 Die Durchführung der Vollversammlung muss 
schriftlich protokolliert werden 
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(8) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder eines Fach-
schaftsrates beträgt mindestens drei. Die Zahl der maximal 
zu wählenden Mitglieder eines Fachschaftsrates bestimmt 
die Satzung der jeweiligen Fachschaft. Ist keine Regelung 
festgeschrieben, beträgt die Anzahl der maximal zu wäh-
lenden Mitglieder bei Fachschaften mit einer Mitgliederzahl 
bis zu 1000 Studierenden maximal zehn Vertretende und 
bei über 1000 Studierenden maximal 15 Vertretende. 

(9) Jede*r Studierende*r hat nur für den Fachschaftsrat das 
aktive und passive Wahlrecht, der ihrem*seinem ersten 
Studiengang bzw. -fach zugeordnet ist. Die Zuordnung 
nimmt die Satzung der Studierendenschaft vor. Ein*e Stu-
dierende*r, die*der mehrere Studiengänge bzw. -fächer 
gleichberechtigt studiert, kann ihr*sein Wahlrecht alternativ 
in der entsprechenden anderen Fachschaft wahrnehmen, 
wenn sie*er dies bis zum 17. Tage vor dem ersten Wahltag 
gegenüber dem Wahlausschuss schriftlich anzeigt. Bei ei-
nem Wechsel des Erstfaches ist dies dem Sachgebiet Ein-
schreibungswesen der Universität mitzuteilen. 

(10) Jede*r Studierende, der*die ein gewähltes Mitglied im 
Fachschaftsrat ist, darf nicht gleichzeitig das aktive und 
passive Wahlrecht in einer anderen Fachschaft ausüben, 
es sei denn die Person tritt aus diesem Amt zurück. Dies 
muss 17 Tage vor dem ersten Wahltag geschehen sein. 

(11) Grundsätzlich werden Fachschaftsräte nach Mehr-
heitswahlrecht gewählt. Ausnahmen können in Absprache 
mit der FSK genehmigt werden. 

(12) Gewählt wird in der Regel per Urne an 3 aufeinander 
folgenden, nicht vorlesungsfreien, Werktagen. Die Wahl-
zeit dauert mindestens zwei Stunden täglich. Die Orte der 
Stimmabgabe können für die einzelnen Tage jeweils unter-
schiedlich festgelegt werden. Die näheren Wahlmodalitä-
ten, wie Urnenstandort(e), Wahlzeiten, Ort der Auszählung, 
Bekanntgabe der Ergebnisse sind vom Wahlausschuss 
festzulegen und sind wie in Abs. 2 beschrieben bekannt zu 
machen. 

(13) Ausnahmen zur Urnenwahl bildet die Vollversamm-
lungswahl, welche auf einer der Wahl vorangehenden Sit-
zung der FSK angekündigt werden muss. 

(14 Bei einer Vollversammlungswahl sind neben den be-
reits aufgeführten Punkten gemäß Abs. 7 folgende Punkte 
zu beachten: 

 Die Vollversammlung muss beschlussfähig sein, 
mindestens 4% der Wahlberechtigten müssen an-
wesend sein. Die Wahlberechtigten kontrolliert der 
Wahlausschuss mittels Wahlberechtigtenverzeich-
nis und Studierendenausweis (alternativ Studien-
bescheinigung und Lichtbildausweis). 

 Abweichend von Abs. 7 ist die zweite Vollver-
sammlung nicht automatisch beschlussfähig. 

 Sowohl die Durchführung als auch die Auszählung 
der Wahl erfolgt auf der Vollversammlung. 

(15) Erfolgt die Wahl nach Mehrheitsprinzip, so hat jeder 
Wahlberechtigte die Anzahl der Stimmen wie es Sitze im 
Fachschaftsrat gibt. Sollte es weniger Kandidierende als 
vorgesehene Sitze im Fachschaftsrat geben, reduziert sich 
die Anzahl entsprechend auf die Anzahl der Kandidieren-
den. Nach der Stimmauszählung werden die Kandidieren-
den nach absteigender Stimmzahl sortiert und auf die zu 
vergebenen Sitze verteilt. Bei Stimmgleichheit der 

Kandidierenden für den letzten Sitz wird das Losverfahren 
angewendet. Beim Losverfahren ist zu beachten, dass glei-
che Wahlzettel und eine blickdichte Urne verwendet wer-
den. Die Lose sind mit eindeutig zu beschriften und ein Mit-
glied des Wahlausschusses zieht mit geschlossenen Au-
gen ein Los. Die Neubesetzung eines frei gewordenen Sit-
zes regelt § 3 Abs. 8 sinngemäß. 

(16) Der Fachschaftsrat kann in seiner eigenen Satzung 
festlegen, dass nach Zustimmungsverfahren mit Enthal-
tung gewählt wird, statt nach Mehrheitsprinzip. Hierbei be-
nötigt die Person zusätzlich, zu dem Verfahren des Mehr-
heitsprinzips, mehr Ja- als Nein-Stimmen. 

(17) Bei einer Listenwahl ist § 3, ausgenommen Abs. 6 und 
Abs. 9 sinngemäß auf die Fachschaften anzuwenden. 

(18) Die Rechtmäßigkeit der Wahldurchführung wird vom 
autonomen Fachschaftenreferat geprüft und bestätigt. 
Wird die Wahldurchführung für unrechtmäßig erklärt, wird 
der Wahlprüfungsausschuss beauftragt. 

(19) Die Auszählung findet öffentlich statt. 

(20) Die Fachschaftsräte müssen nach der Wahl dem au-
tonomen Fachschaftenreferat, die originale Wahlbekannt-
machung, originale Wahlniederschrift, das Protokoll der 
konstituierenden Sitzung, den Kontaktbogen und die Mit-
gliederliste einreichen. Diese Unterlagen müssen zusätz-
lich vom Fachschaftsrat archiviert werden. 

(21) Der Wahlausschuss fertigt eine Wahlniederschrift an, 
diese muss auf gleiche Weise wie die Wahlbekanntma-
chung in Abs. 2 veröffentlicht werden. Diese umfasst min-
destens folgende Punkte: 

 Name des Fachschaftsrates 

 Datumsspanne der Wahl 

 Namen der Kandidierenden 

 Gesamtzahl der Abstimmenden 

 Gültige Stimmzettel 

 Wahlergebnis 

 Unterschriften der Mitglieder des Wahlausschus-
ses. 

(22) Die Bestimmungen, die in Abschnitt zwei festgelegt 
sind, sind sinngemäß anzuwenden, mit Ausnahme von § 2 
Abs. 4 Satz 2, §3, §5, §7, §8, §9 und §10. 

(23) Falls nach Einschätzung des Wahlausschusses auf-
grund besonderer Umstände die Wahl zum Fachschaftsrat 
nicht oder nur unter erschwerte Bedingungen als Urnen-
wahl oder als Wahl durch die Fachschaftsvollversammlung 
stattfinden kann, kann er entscheiden, dass die Wahl als 
Briefwahl durchgeführt wird. Die Entscheidung wird mit der 
Wahlbekanntmachung gemäß Absatz 2 Satz 1 bekannt ge-
geben. Dabei gelten folgende Regeln: 

 Die Abgabe der Kandidaturerklärung ist bis zum 
17. Tag vor dem ersten Wahltag möglich. 

 Unterstützer*innen müssen per Unimail bestäti-
gen, dass sie die kandidierende Person unterstützen. 
Der Wahlausschuss muss innerhalb von 2 Tage nach 
Erhalt der Kandidaturerklärung, ob die Unterstützenden 
Rückmeldung gegeben haben. 
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 14 Tage vor dem ersten Wahltag müssen die Kan-
didierenden öffentlich in gleicher Weise wie die Wahl-
bekanntmachung Abs. 2 bekannt gemacht werden. 

 Der Fachschaftsrat muss einen Rechenschafts-
bericht zur Verfügung stellen, dieser muss bis zum letz-
ten Tag der Wahl vorliegen. Dies kann geschehen 
durch: 

o einen schriftlichen Bericht, nach Abs. 2 

o ein Video, nach Abs. 2 

 Eine FSVV muss nicht vor der Wahl stattfinden 

 Gewählt wird ausschließlich per Briefwahl an fünf 
aufeinanderfolgenden Werktagen, ohne samstags. Ge-
wählt werden kann sowohl in der Vorlesungs- als auch 
in der vorlesungsfreien Zeit. 

Wahlberechtigte stellen einen formlosen Antrag auf Brief-
wahl. Dieser muss eine aktuelle Adresse enthalten. Anträ-
gen auf Briefwahl ist nur dann stattzugeben, wenn sie spä-
testens bis zum siebten Tag vor dem ersten Wahltag beim 
Wahlausschuss eingegangen sind. 

Vierter Abschnitt: 
Wahlen zu Autonomen Referaten 

§ 19 23 
Autonome Referate 

(1) Spätestens bis zum 38. Tag vor dem ersten Wahltag 
benennen die amtierenden Referatsmitglieder die Mitglie-
der des Wahlausschusses. Der Wahlausschuss besteht 
aus 3 Mitgliedern der eigenen Interessensgruppe oder des 
Wahlausschusses des StuPa. Wenn keine amtierenden 
Referatsmitglieder zur Verfügung stehen, führt der Wahl-
ausschuss des StuPa die Wahl durch. 

(2) Bis zum 21. Tag vor dem ersten Wahltag ist die Wahl-
bekanntmachung an allen Standorten öffentlich auszuhän-
gen. Außerdem ist sie, sofern vorhanden, auf der Internet-
präsenz des Referats und des AStA zu veröffentlichen. 

(3) Die Abgabe der Kandidaturerklärung ist bis zum 11. Tag 
vor dem ersten Wahltag möglich. Diese umfasst Name, 
Stud-E-Mail-Adresse, Matrikelnummer. 

(4) Sieben Tage vor dem ersten Wahltag müssen die Kan-
didierenden öffentlich in gleicher Weise wie die Wahlbe-
kanntmachung in Abs. 2 bekannt gemacht werden. Zeit-
gleich muss die Einladung zur Vollversammlung erfolgen. 

(5) Vor der Eröffnung des Wahlverfahrens wird der Stellen-
zuschnitt von der VV festgelegt. 

(6) Die Regelungen zum aktiven und passiven Wahlrecht 
werden vom Wahlausschuss festgelegt und in der Wahlbe-
kanntmachung dargelegt. Alternativ kann das Wahlrecht 
durch die Geschäftsordnung des jeweiligen Referates fest-
gelegt werden. 

(7) Die Wahl sowie die Auszählung finden auf einer Voll-
versammlung statt. Ausnahmen regelt die Geschäftsord-
nung des jeweiligen Referats. 

(8) Der Wahlausschuss fertigt eine Wahlniederschrift an. 
Diese umfasst mindestens folgende Punkte: 

 Name des Referats 

 Ort und Datum der Vollversammlung 

 Namen der Kandidierenden 

 Gesamtzahl der Abstimmenden 

 Gültige und ungültige Stimmzettel Wahlergebnis 

 Unterschriften der Mitglieder des Wahlausschus-
ses 

(9) Die Rechtmäßigkeit der Wahldurchführung wird auf der 
nächsten regulären Stupa- Sitzung geprüft und in der Re-
gel bestätigt. Wird die Wahldurchführung für unrechtmäßig 
erklärt, wird der Wahlprüfungsausschuss beauftragt. Für 
die Prüfung der Wahlrechtmäßigkeit müssen die originale 
Wahlbekanntmachung, originale Wahlniederschrift und die 
aktuelle Geschäftsordnung des jeweiligen Referates ent-
sprechend der geltenden Antragsfrist des StuPa beim Prä-
sidium eingereicht werden. 

(10) Wahleinsprüche gemäß § 16 Abs. 2 sind auch beim 
Präsidium einzureichen, welches diese unmittelbar an den 
Wahlprüfungsausschuss weiterleitet. 

(11) Es gilt § 24 Abs. 6 Satz 1 Satzung der Studierenden-
schaft  

(12) §18 Abs. 23 soll bei Bedarf angewendet werden. 
 
 
 

Fünfter Abschnitt: 
Wahlen der Beauftragten für die Belange  

studentischer Hilfskräfte 24 

§ 20 25, 26, 27, 28 
Beauftragte für die Belange studentischer Hilfskräfte 

(1) Gemäß § 10 der Grundordnung der Universität  
Duisburg-Essen wählen die Studierenden zwei Personen 
zu den Beauftragten für die Belange studentischer Hilfs-
kräfte.  

(2) Die Wahlen sind vom Wahlausschuss des Studieren-
denparlaments der UDE durchzuführen.  

(3) Wählbar sind alle eingeschriebenen Studierenden ge-
mäß § 4. Zur Wahl steht, wer seine Kandidaturerklärung 
fristgemäß beim Wahlausschuss des Studierendenparla-
ments einreicht. Die Kandidaturerklärungen sind bis zum 
17. Tag um 20:00 Uhr vor dem ersten Wahltag einzu-
reichen. Eine Kandidaturerklärung enthält mindestens Vor-
namen, Nachnamen, Geburtsdatum, Martrikelnummer, 
studentische Mailadresse, sowie Anschrift des Kandidie-
renden. Über die Zulassung entscheidet der Wahlaus-
schuss. 

(4) Die Wahlen erfolgen unter Verwendung von Wahlkabi-
nen und Wahlurnen; eine Briefwahl ist zulässig. Gewählt 
wird an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen. Die Wahl 
findet statt von Montag bis Freitag im Zeitraum von 10:00 
bis 16:00 Uhr.  

(5) Die Wahlen sind in der Regel parallel zu den Wahlen 
zum Studierendenparlament, spätestens aber vier Wochen 
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vor Ende der Amtszeit durchzuführen. Das Studierenden-
parlament legt mit einfacher Mehrheit, in Abstimmung mit 
der Hochschule, den Wahltermin fest.  

(6) Die Bekanntmachung muss mindestens enthalten: 

 Ort und Datum der Veröffentlichung, 

 die Wahltage, 

 Ort und Zeit der Stimmabgabe, 

 einen Hinweis auf Einspruchsmöglichkeiten 
nach § 6 Abs. 4, 

 einen Hinweis auf die bei der Briefwahl zu be-
achtenden Fristen und Verfahren, 

 die Bezeichnung der durch Wahl zu besetzen-
den Stelle, 

 die Frist, innerhalb der Wahlvorschläge einge-
reicht werden können, 

 die Zahl der zu wählenden Personen, 

 das für die Entgegennahme der Wahlvorschläge 
zuständige Organ, 

 einen Hinweis auf Ort und Zeit der Auslegung 
des Wählerverzeichnisses sowie 

 einen Hinweis darauf, dass nur wahlberechtigt 
ist, wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist. 

(7) Die Beauftragten für die Belange studentischer Hilfs-
kräfte werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 
und geheimer Wahl gewählt. Der Stimmzettel enthält alle 
Namen der zur Wahl zugelassenen Personen. Jede Wäh-
lerin und jeder Wähler hat nur eine Stimme. Gewählt sind 
die beiden Personen, die die meisten Stimmen auf sich ver-
einen konnten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  

(8) Für das Wählerverzeichnis, die Stimmabgabe, die Brief-
wahl, die Wahlsicherung, die Auszählung der Stimmen, die 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses sowie die Wahl-
prüfung sind §§ 6, 12, 13, 14, 15, 16 sinngemäß anzuwen-
den.  

(9) Die Beauftragten für die Belange studentischer Hilfs-
kräfte scheiden nur durch Rücktritt, Tod oder Exmatrikula-
tion aus dem Amt. 

Sechster Abschnitt: 
Schlussvorschrift 29 

§ 21  
Archivierung 

Die Archivierung und insbesondere die Aufbewahrungsfris-
ten richten sich nach der jeweils maßgeblichen Archivie-
rungsordnung. 

§ 22 
Übergangsbestimmung 

Diese Wahlordnung tritt am Tage nach der Genehmigung 
durch das Rektorat und der Veröffentlichung im „Ver- 
kündungsblatt - Amtliche Mitteilungen der Universität 

Duisburg-Essen“ in Kraft. Ihre Regelungen in Bezug auf 
Wahlen finden ab der jeweils nächsten turnusgemäß statt-
findenden Wahl nach Inkrafttreten Anwendung. Die Wahl-
ordnung der Studierendenschaft der Universität Duisburg-
Essen vom 29.05.2008 tritt zu dem in Satz 1 genannten 
Zeitpunkt außer Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studierenden-
parlaments der Universität Duisburg-Essen vom 
17.01.2014 und der Genehmigung durch das Rektorat vom 
26.03.2014. 
 
Duisburg und Essen, den 31. März 2014 

Für den Rektor 
der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 
In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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1  Das Inhaltsverzeichnis wird geändert durch vierte Ände-
rungsordnung vom 10.06.2021 (Verkündungsanzeiger Jg. 
19, 2021 S. 513 / Nr. 83), in Kraft getreten am 14.06.2021 
2  § 1 Satz 1 neu gefasst durch Art. I der dritten Änderungs-
ordnung vom 14.12.2016 (VBl Jg. 14, 2016 S. 1101 / Nr. 
198), in Kraft getreten am 16.12.2016 
3 § 2 wird wie folgt geändert: a. in Absatz 1 Satz 2 wird die 
Ziffer „37“ durch die Ziffer „29“ ersetzt und b. Absatz 3 wird 
neu gefasst, geändert durch Art. I der sechsten Änderungs-
ordnung vom 15. April 2025 (Verkündungsanzeiger Jg. 23, 
2025 S. 203 / Nr. 203), in Kraft getreten am 22.04.2025 
4  § 2 Absatz 4 wird neu gefasst durch vierte Änderungs-
ordnung vom 10.06.2021 (Verkündungsanzeiger Jg. 19, 
2021 S. 513 / Nr. 83), in Kraft getreten am 14.06.2021 
5 § 3 wird wie folgt geändert: 
a. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa. in Satz 3 wird das Wort „hochschulpolitischen“ gestri-
chen. 
bb. in Satz 5 wird die Ziffer „37“ durch die Ziffer „29“ ersetzt. 
cc. Satz 6 wird aufgehoben 
b. Absatz 4 wird neu gefasst 
c. Absatz 5 Satz 2 neu gefasst 
d. Absatz 6 neu gefasst durch Art. I der sechsten Ände-
rungsordnung vom 15. April 2025 (Verkündungsanzeiger 
Jg. 23, 2025 S. 203 / Nr. 203), in Kraft getreten am 
22.04.2025 
6 § 5 Absatz 3 und Absatz 4 werden neu gefasst durch Art. 
I der sechsten Änderungsordnung vom 15. April 2025 (Ver-
kündungsanzeiger Jg. 23, 2025 S. 203 / Nr. 203), in Kraft 
getreten am 22.04.2025 
7 In § 7 Absatz 1 wird Satz 4 angefügt durch Art. I der 
sechsten Änderungsordnung vom 15. April 2025 (Verkün-
dungsanzeiger Jg. 23, 2025 S. 203 / Nr. 203), in Kraft ge-
treten am 22.04.2025 
8  § 7 Absatz 1 wird neu gefasst durch vierte Änderungs-
ordnung vom 10.06.2021 (Verkündungsanzeiger Jg. 19, 
2021 S. 513 / Nr. 83), in Kraft getreten am 14.06.2021 
9  § 8 Abs. 4 neu gefasst durch Art. I der zweiten Ände-
rungsordnung vom 09.11.2015 (VBl Jg. 13, 2015 S. 693 / 
Nr. 133), in Kraft getreten am 12.11.2015 
10  § 8 Absatz 4 wird neu gefasst durch vierte Änderungs-
ordnung vom 10.06.2021 (Verkündungsanzeiger Jg. 19, 
2021 S. 513 / Nr. 83), in Kraft getreten am 14.06.2021 
11 § 9 Absatz 1 wird neu gefasst durch Art. I der sechsten 
Änderungsordnung vom 15. April 2025 (Verkündungsan-
zeiger Jg. 23, 2025 S. 203 / Nr. 203), in Kraft getreten am 
22.04.2025 
12 § 11 Absatz 1 wird neu gefasst durch Art. I der sechsten 
Änderungsordnung vom 15. April 2025 (Verkündungsan-
zeiger Jg. 23, 2025 S. 203 / Nr. 203), in Kraft getreten am 
22.04.2025 
13 § 11 Absatz 3 wird ein neu gefasst durch vierte Ände-
rungsordnung vom 10.06.2021 (Verkündungsanzeiger Jg. 
19, 2021 S. 513 / Nr. 83), in Kraft getreten am 14.06.2021 
14 § 11 Absatz 4 wird gestrichen und der bisherige Absatz 
5 wird Absatz 4 durch vierte Änderungsordnung vom 

10.06.2021 (Verkündungsanzeiger Jg. 19, 2021 S. 513 / 
Nr. 83), in Kraft getreten am 14.06.2021 
15 § 12 Absatz 5 wird ein neuer Satz eingefügt durch 
vierte Änderungsordnung vom 10.06.2021 (Verkündungs-
anzeiger Jg. 19, 2021 S. 513 / Nr. 83), in Kraft getreten 
am 14.06.2021 
16  § 13 Absatz 2 wird neu gefasst und nach Absatz 2 neuer 
Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden 
zu den Absätzen 4 bis 6. und der neue Absatz 5 wird neu 
gefasst durch vierte Änderungsordnung vom 10.06.2021 
(Verkündungsanzeiger Jg. 19, 2021 S. 513 / Nr. 83), in 
Kraft getreten am 14.06.2021 
17 § 13 wird wie folgt geändert: a. in Absatz 1 Satz 3 wird 
das Wort „vierten“ durch das Wort „sechsten“ ersetzt und 
b. Absatz 3 wird neu gefasst durch Art. I der sechsten Än-
derungsordnung vom 15. April 2025 (Verkündungsanzei-
ger Jg. 23, 2025 S. 203 / Nr. 203), in Kraft getreten am 
22.04.2025 
18 § 15 Absatz 1 wird geändert durch vierte Änderungsord-
nung vom 10.06.2021 (Verkündungsanzeiger Jg. 19, 2021 
S. 513 / Nr. 83), in Kraft getreten am 14.06.2021 
19  § 17 S. 2 neu gefasst durch Art. I der ersten Änderungs-
ordnung vom 30.01.2015 (VBl Jg. 13, 2015 S. 39 / Nr. 9), 
in Kraft getreten am 02.02.2015 
20 § 18 wird neu gefasst durch vierte Änderungsordnung 
vom 10.06.2021 (Verkündungsanzeiger Jg. 19, 2021 S. 
513 / Nr. 83), in Kraft getreten am 14.06.2021 
21 In § 18 Absatz 1 Satz 1 und Satz 4 werden Wörter ersetzt 
durch fünfte Änderungsordnung vom 10.11.2021 (Verkün-
dungsanzeiger Jg. 19, 2021 S. 1093 / Nr. 156), in Kraft ge-
treten am 12.11.2021 
22 § 18 Absatz 2 und Absatz 8 werden neu gefasst durch 
Art. I der sechsten Änderungsordnung vom 15. April 2025 
(Verkündungsanzeiger Jg. 23, 2025 S. 203 / Nr. 203), in 
Kraft getreten am 22.04.2025 
23 § 19 wird neu gefasst durch vierte Änderungsordnung 
vom 10.06.2021 (Verkündungsanzeiger Jg. 19, 2021 S. 
513 / Nr. 83), in Kraft getreten am 14.06.2021 
24  Abschnitt 5 und § 20 neu eingefügt durch dritte Ände-
rungsordnung vom 14.12.2016 (VBl Jg. 14, 2016 S. 1101 / 
Nr. 198), in Kraft getreten am 16.12.2016; nachfolgende 
Abschnitte und Paragraphen verschieben sich entspre-
chend 
25 § 20 Absatz 6 Satz 2 wird neu gefasst durch fünfte Än-
derungsordnung vom 10.11.2021 (Verkündungsanzeiger 
Jg. 19, 2021 S. 1093 / Nr. 156), in Kraft getreten am 
12.11.2021 
26 § 20 Absatz 8 wird Angabe ersetzt und Wörter gestrichen 
durch fünfte Änderungsordnung vom 10.11.2021 (Verkün-
dungsanzeiger Jg. 19, 2021 S. 1093 / Nr. 156), in Kraft ge-
treten am 12.11.2021 
27 § 20 Absatz 1 und Absatz 3 wird geändert durch fünfte 
Änderungsordnung vom 10.11.2021 (Verkündungsanzei-
ger Jg. 19, 2021 S. 1093 / Nr. 156), in Kraft getreten am 
12.11.2021 
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28 § 20 Absatz 3 wird neu gefasst durch Art. I der sechsten 
Änderungsordnung vom 15. April 2025 (Verkündungsan-
zeiger Jg. 23, 2025 S. 203 / Nr. 203), in Kraft getreten am 
22.04.2025 

29  Nach der Angabe „Sechster Abschnitt: Schlussvor-
schrift“ wird ein neuer § 21 eingefügt, bisheriger § 21 wird 
§ 22 durch vierte Änderungsordnung vom 10.06.2021 (Ver-
kündungsanzeiger Jg. 19, 2021 S. 513 / Nr. 83), in Kraft 
getreten am 14.06.2021 


